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Personalreglement 

Änderung vom 5. November 2024 

Der Gemeinderat Riehen 

beschliesst: 

I. 

Personalreglement vom 16. Juli 2002 1) (Stand 1. Januar 2024) wird wie folgt geändert: 

§  19d Abs. 1 (geändert), Abs. 5 (geändert), Abs. 6 (geändert) 

1 Für die Verwaltungsleiterin oder den Verwaltungsleiter, für die Generalsekretärin oder den General-

sekretär sowie für die Abteilungsleitungen und die Leitungen der Stabsstellen, die Mitglieder der Er-

weiterten Geschäftsleitung sind, gilt die Vertrauensarbeitszeit. Sie sind von der Erfassung der Arbeits-

zeit gemäss § 17 befreit. 

5 Abwesenheiten in Folge von Ferien, Weiterbildungen, unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit oder be-

zahltem Urlaub sind zu dokumentieren. 

6 Die Arbeitsbelastung wird regelmässig mit der oder dem Vorgesetzten sowie dem zuständigen Ge-

meinderatsmitglied besprochen. Bei einer länger dauernden Überbeanspruchung trifft der Gemeinderat 

entsprechende Massnahmen. 

§  19e (neu) 

Ausgleich Vertrauensarbeitszeit 

1 Als Ausgleich für allfällige Mehrleistungen werden den Mitarbeitenden mit Vertrauensarbeitszeit fünf 

Ferientage pro Kalenderjahr gutgeschrieben. 

2 Der Bezug dieser Ferientage richtet sich nach den personalrechtlichen Bestimmungen zum Ferienbe-

zug. 

3 Wird das Arbeitsverhältnis unterjährig aufgelöst, reduziert sich der Anspruch auf zusätzliche Ferien-

tage gemäss Abs. 1 anteilmässig. 

§  73a (neu) 

Fakultative Vertrauensarbeitszeit 

1 Für Abteilungsleitungen und Leitungen der Stabsstellen, die am 31. Dezember 2024 Mitglieder der 

Erweiterten Geschäftsleitung sind, ist die Vertrauensarbeitszeit gemäss § 19d fakultativ und wird indi-

viduell vereinbart. 

2 Im Rahmen der Vereinbarung zur Vertrauensarbeitszeit regeln die Vertragsparteien die Modalitäten 

für den Umgang eines allfälligen bestehenden Guthabens von Mehrleistungen im Zeitpunkt des Beginns 

der Vertrauensarbeitszeit. 

3 Wird die Vereinbarung betreffend Vertrauensarbeitszeit unterjährig oder mit Beendigung des Arbeits-

verhältnisses aufgehoben, reduziert sich der Anspruch auf zusätzliche Ferientage gemäss § 19e anteil-

mässig. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 
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IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. § 73a ist befristet bis 31. Dezem-

ber 2026. 

 

 

Im Namen des Gemeinderats 

Die Präsidentin: Christine Kaufmann 

Der Generalsekretär: Patrick Breitenstein 


